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Liebe Mandanten, 

wir freuen uns Ihnen heute die erste Ausgabe in diesem Jahr unseres 

Mandantenrundschreibens mit den neusten Tipps und Änderungen 

im Steuerrecht zusenden zu dürfen. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten 

wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch 

wünschen, rufen Sie uns unter der 09971 / 85190 an oder schreiben 

Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderung des Mietwohnungsbaus vom 
Bundesrat vorläufig gestoppt 

Nach den Plänen der Bundesregierung zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums 

sollten private Investoren zusätzlich zu den bestehenden 

Abschreibungsmöglichkeiten von 2 % über vier Jahre jeweils weitere 5 % der 

Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen Mietwohnung bei der Steuer 

geltend machen können. Bauherren könnten dann – unter weiteren 

Voraussetzungen – in den ersten vier Jahren insgesamt 28 % der Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten einer neuen Mietwohnung abschreiben.  

 

Am 9.11.2018 gab der Bundestag grünes Licht für das „Gesetz zur steuerlichen 

Förderung des Mietwohnungsneubaus“. Der Bundesrat sollte dem Gesetz am 

14.12.2018 zustimmen. Er hat jedoch den Gesetzesbeschluss des Bundestages 

überraschend von der Tagesordnung genommen. Das Thema kann aber auf 

Antrag eines Landes oder der Bundesregierung auf eine der nächsten 

Tagesordnungen des Bundesrats gesetzt werden. 

 

Kritikpunkte waren eine fehlende Regelung zur Begrenzung der Miethöhe sowie 

dass die EU-Regelungen zu Deminimis-Beihilfen gelten sollen. Hierdurch würden 

Wohnungsunternehmen weitgehend von der Sonderabschreibung 

ausgeschlossen und den Steuerpflichtigen ein erheblicher Bürokratieaufwand 

aufgebürdet. 

 

BR-PM v. 14.12.2018 (DW20190206)
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STEUERLICHE BEHANDLUNG VON 
REISEKOSTEN BEI 
AUSLANDSREISEN AB 1.1.2019 

 

 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit 

Schreiben vom 28.11.2018 die neuen 

Pauschbeträge für Verpflegungsmehr-

aufwendungen und Übernachtungskosten für 

beruflich und betrieblich veranlasste 

Auslandsdienstreisen ab 1.1.2019 bekannt 

gemacht. Diese ändern sich z. B. auch für die 

Länder Österreich, Spanien, Italien und Polen. 

Eine Reisekostentabelle finden Sie auf der 

Internetseite des BMF unter: 

www.bundesfinanzministerium.de und dort unter 

Service  Publikationen  BMF-Schreiben. 

 

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten 

Länder ist der für Luxemburg geltende 

Pauschbetrag, für nicht erfasste Übersee- und 

Außengebiete eines Landes ist der für das 

Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.  

 

BITTE BEACHTEN SIE!  

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind 

nur in den Fällen der Arbeitgebererstattung 

anwendbar. Für den „Werbungskostenabzug“ sind 

nur die tatsächlichen Übernachtungskosten 

ansetzbar; dies gilt entsprechend für den 

Betriebsausgabenabzug. Diese Regeln gelten auch 

für doppelte Haushaltsführungen im Ausland. 

 

BMF-Schr. v. 28.11.2018 – IV C 5 – S 2353/08/10006 :009 (DW20190203) 

 

BMF äußert sich zur Verfassungsmäßigkeit der Verzinsung für 
Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2012 
Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat in 

einem Verfahren vom 25.4.2018 zum vorläufigen 

Rechtsschutz Zweifel an der Verfassungskonformität 

des Zinssatzes von 0,5 % pro Monat für 

Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2015 geäußert 

und deshalb die Vollziehung eines Bescheides über 

Nachforderungszinsen ausgesetzt. Nach seiner 

Auffassung begegnet die Zinshöhe durch ihre 

realitätsferne Bemessung im Hinblick auf den 

allgemeinen Gleichheitssatz und das Übermaßverbot 

für Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2015 

schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Zweifeln.  

 

In seiner Entscheidung vom 3.9.2018 hat sich der 

VIII. Senat des BFH diesen Erwägungen 

angeschlossen. Die Aussetzung der Vollziehung 

muss sich auf der Grundlage der Entscheidung vom 

25.4.2018 auch auf die vorangehenden streitigen 

Verzinsungszeiträume ab November 2012 

erstrecken, da die Frage der Verfassungsmäßigkeit 

des Zinssatzes für Verzinsungszeiträume nach 2009 

bereits Gegenstand zweier Beschwerdeverfahren 

vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) war. 

 

Dazu äußert sich das Bundesfinanzministerium 

(BMF) mit Schreiben vom 14.12.2018 wie folgt: 

 

Die BFH-Beschlüsse sind für 

Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2012 (nur) auf 

Antrag des Zinsschuldners in allen Fällen 

anzuwenden, in denen gegen eine vollziehbare 

Zinsfestsetzung Einspruch eingelegt wurde. 

Unerheblich ist dabei, zu welcher Steuerart und 

für welchen Besteuerungszeitraum die Zinsen 

festgesetzt wurden. 

 

Angesichts der bisherigen Nichtannahmebeschlüsse 

des BVerfG zur Verzinsungsregelung ist es nach 

Auffassung des BMF ungewiss, ob das oberste 

Gericht den Zinssatz von 0,5 % pro Monat bei einer 

neuerlichen Prüfung unter Berücksichtigung der 

weiteren Marktzinsentwicklung in den letzten Jahren 

nun als verfassungswidrig einstufen wird. 

 

Für Verzinsungszeiträume vor dem 1.4.2012 ist 

Aussetzung der Vollziehung nur zu gewähren, wenn 

die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, 

nicht durch überwiegende öffentliche Interessen 

gebotene Härte zur Folge hätte und im Einzelfall ein 

besonderes berechtigtes Interesse des 

Antragstellers zu bejahen ist. 

 

BMF-Schr. v. 14.12.2018 – IV A 3 – S 0465/18/10005-01, BFH-Beschl. v 

25.4.2018 – IX B 21/18 u. v. 3.9.2018 - VIII B 15/18, BverfG 1 BvR 2237/14 u. 1 

BvR 2422/17 (DW20190204) 

 

 

Rabatte beim Pkw-Kauf kein steuerpflichtiger Arbeitslohn? 

Gewährt ein Autohersteller den Arbeitnehmern eines 

verbundenen Unternehmens dieselben Rabatte beim 

Autokauf wie seinen eigenen Mitarbeitern 

(Werksangehörigenprogramm), so handelt es sich 

nach Auffassung des Finanzgerichts Köln (FG) in 

seiner Entscheidung vom 11.10.2018 nicht um 

steuerpflichtigen Arbeitslohn.  

 

Im entschiedenen Fall war ein Steuerpflichtiger bei 

einem Zulieferbetrieb eines Autoherstellers 

beschäftigt. Der Autobauer war mit 50 % an dem 

Zulieferer beteiligt und nahm dessen Mitarbeiter in 

sein Rabattprogramm für Werksangehörige auf. Der 

Steuerpflichtige erhielt beim Kauf eines 

Neufahrzeugs im Rahmen der Mitarbeiterkonditionen 

einen Preisvorteil. Außerdem wurden ihm die 

Überführungskosten erlassen. Das Finanzamt 

behandelte diese Vorteile beim Kläger als 

steuerpflichtigen Arbeitslohn. 

 

Das FG sah weder in dem Pkw-Rabatt noch in dem 

Verzicht auf die Überführungskosten Arbeitslohn. 

Dabei stellte es entscheidend darauf ab, dass der 

Autobauer die Rabatte im eigenwirtschaftlichen 

Verkaufsinteresse und nicht für die Arbeitsleistung 

des Steuerpflichtigen gewährt hat. Mit seiner 

Entscheidung stellt sich das FG Köln gegen den sog. 

„Rabatterlass“ des Bundesfinanzministeriums, 

wonach Preisvorteile, die Arbeitnehmern von 

wirtschaftlich verbundenen Unternehmen eingeräumt 

werden, ebenso regelmäßig Arbeitslohn sein sollen 

wie Vorteile, die einem eigenen Arbeitnehmer 

gewährt werden. 

 

Anmerkung: Die Revision zum Bundesfinanzhof 

(BFH) wurde vom Finanzamt eingelegt, die dort unter 

dem Aktenzeichen VI R 53/18 geführt wird. Man wird 

also abwarten müssen, wie der BFH diese Sachlage 

beurteilt. 

 

FG Köln, PM v, 17.12.2018, Urt. v. 11.10.2018 – 7 K 2053/17 (DW20190205)
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Veräußerung einer freiberuflichen Einzelpraxis nicht immer steuerlich begünstigt 

Zu den Einkünften aus selbstständiger Arbeit gehört 

auch der Gewinn aus der Veräußerung des ganzen 

Vermögens, das der selbstständigen Arbeit dient 

(Praxisveräußerung). Für diesen 

Veräußerungsgewinn sieht das 

Einkommensteuergesetz eine Tarifbegünstigung vor. 

 

Die steuerbegünstigte Veräußerung einer Praxis 

setzt voraus, dass der Steuerpflichtige die für die 

Ausübung der selbstständigen Tätigkeit wesentlichen 

vermögensmäßigen Grundlagen entgeltlich und 

definitiv auf einen anderen überträgt. Hierzu gehören 

insbesondere die immateriellen Wirtschaftsgüter der 

Praxis wie Patienten- oder Mandantenstamm bzw. 

Praxiswert. Zusätzlich muss der Veräußerer seine 

freiberufliche Tätigkeit in dem bisherigen örtlichen 

Wirkungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit 

einstellen. 

 

Die „definitive“ Übertragung des Patienten- bzw. 

Mandantenstamms lässt sich i. d. R. erst nach einem 

gewissen Zeitablauf abschließend beurteilen. Nach 

einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 

21.8.2018 führt eine Zeitspanne von 22 Monaten 

bis zur Wiedereröffnung der Einzelpraxis nicht zu 

einer definitiven Übertragung des Patienten- bzw. 

Mandantenstammes auf den Erwerber. Damit kommt 

es auch nicht zu einer tarifbegünstigten 

Praxisveräußerung. 

 

Neben der Dauer der Einstellung der freiberuflichen 

Tätigkeit ist u. a. die räumliche Entfernung einer 

wieder aufgenommenen Berufstätigkeit zur 

veräußerten Praxis von Bedeutung. Des Weiteren 

sind die Vergleichbarkeit der Betätigungen, die Art 

und Struktur der Mandate, eine zwischenzeitliche 

Tätigkeit des Veräußerers als Arbeitnehmer oder 

freier Mitarbeiter des Erwerbers sowie die 

Nutzungsdauer des erworbenen Praxiswerts zu 

berücksichtigen.  

 

ANMERKUNG:  

Wird der Veräußerer als Arbeitnehmer oder als freier 

Mitarbeiter im Auftrag und für Rechnung des 

Erwerbers tätig, ist dies grundsätzlich unschädlich. 

Darüber hinaus kann es auch unschädlich sein, wenn 

der Steuerpflichtige seine bisherige freiberufliche 

Tätigkeit nur in einem geringen Umfang fortführt. Eine 

Tätigkeit von geringem Umfang nimmt der BFH an, 

wenn die darauf entfallenden Umsätze in den letzten 

drei Jahren vor der Veräußerung weniger als 10 % 

der gesamten Einnahmen ausmachten. 

 

BFH-Urt. v. 21.8.2018 – VIII R 2/15, BFH-Beschl. v. 20.1.2009, VIII B 58/08 

(DW20190202)

 

 

Aufwendungen für „Herrenabende“ nur anteilig abziehbar 

In einem in bereits mehreren Rechtsgängen 

entschiedenem Fall machte eine Partnerschaft von 

Rechtsanwälten Aufwendungen für sog. 

„Herrenabende“ als Betriebsausgaben geltend. Zu 

diesen Veranstaltungen, die im Garten eines der 

Partner stattfanden, lud die Partnerschaft 

ausschließlich Männer ein. Der Teilnehmerkreis 

bestand aus Mandanten, Geschäftsfreunden und 

Persönlichkeiten aus Verwaltung, Politik, 

öffentlichem Leben und Vereinen. Die Gäste wurden 

begrüßt, bewirtet und unterhalten. Die angefallenen 

Aufwendungen wurden komplett steuerlich 

angesetzt, weil sie der Pflege und Vorbereitung von 

Mandaten gedient hätten. 

 

Bereits im ersten Rechtsgang vom 19.11.2013 wies 

das Finanzgericht Düsseldorf (FG) die Klage mit der 

Begründung ab, dass der steuerlichen 

Berücksichtigung der Aufwendungen das 

Abzugsverbot für Aufwendungen für Jagd oder 

Fischerei, für Segel- oder Motoryachten und ähnliche 

Zwecke entgegensteht. Der Bundesfinanzhof hob 

das Urteil mit der Begründung auf, dass das vom 

Finanzgericht angenommene Abzugsverbot nur zur 

Anwendung kommt, wenn den Gästen ein 

besonderes qualitatives Ambiente oder ein 

besonderes Unterhaltungsprogramm geboten wird. 

Die Sache wurde an das Finanzgericht Düsseldorf 

zur weiteren Sachaufklärung zurückverwiesen. 

 

In seiner neuen Entscheidung vom 31.7.2018 lässt 

das Finanzgericht die Aufwendungen hälftig zum 

Abzug zu. Zwar komme das Abzugsverbot nach der 

weiteren Aufklärung des Sachverhalts nicht zur 

Anwendung, weil den Gästen weder ein besonderes 

qualitatives Ambiente noch ein besonderes 

Unterhaltungsprogramm geboten wurde. Die 

Aufwendungen für die Herrenabende sind aber 

gemischt veranlasst, weil sowohl Gäste aus dem 

privaten wie auch aus dem beruflichen Umfeld der 

Partner teilgenommen hätten. 

 

ANMERKUNG:  

Auch diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig; 

es wurde Nichtzulassungsbeschwerde seitens der 

Finanzverwaltung eingelegt. Bei Vorhaben solch 

besonderer Veranstaltungen sollte grundsätzlich 

„vorher“ mit dem steuerlichen Berater Rücksprache 

gehalten werden. 

 

FG-Düsseldorf, PM v. 11.12.2018, Urt. v. 31.7.2018, 10 K 3355/16 F,U 

(DW20190210) 

 

 

Schiffsfondsbeteiligung: Vergleichssumme wegen Fehlberatung unterliegt nicht der 
Kapitalertragssteuer 

In einem Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht 

Hamm nahm eine Steuerpflichtige ein Kreditinstitut 

wegen fehlerhafter Anlageberatung auf 

Schadensersatz in Anspruch. Sie verlangte unter 

anderem die Erstattung des von ihr mit 8.407 € 

bezifferten Anlageschadens gegen Rückübertragung 

der Beteiligung an dem Schiffsfonds, zu der ihr das 

Kreditinstitut geraten hatte.  

 

Dieser Schiffsfonds basierte darauf, dass die Anlegerin 

als Mitunternehmerin einzustufen war und als solche 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielte. Zur 

Verfahrensbeendigung schlossen die Parteien einen 

gerichtlichen Vergleich, wonach das Kreditinstitut an 

die Steuerpflichtige eine Zahlung von 4.000 € leisten 

und die Beteiligung an dem Schiffsfonds bei ihr 

verbleiben sollte. 

 

Das Kreditinstitut zahlte an die Beklagte lediglich 

3.248,16 €. Den Restbetrag behielt es als 

Kapitalertragssteuer ein und führte sie ab. Die 

Steuerpflichtige verlangte jedoch weiterhin den 

Restbetrag, weil nach ihrer Auffassung die 

Vergleichszahlung nicht der Kapitalertragssteuer 

unterlag. 

 

Nach Auffassung des Oberlandesgerichts muss es für 

das Kreditinstitut eindeutig erkennbar gewesen sein, 

dass die Vergleichssumme nicht der 

Kapitalertragssteuer unterliegt. Die steuerliche 

Konzeption des Schiffsfonds zielt darauf ab, dass der 

Anleger als Mitunternehmer einzustufen ist und 

gewerbliche Einkünfte erzielt. Bei dieser Gestaltung 

erhält der Anleger keine Einkünfte aus einem 

Kapitalvermögen, sodass auch keine 

Kapitalertragssteuerpflicht besteht. 

 

OLG Hamm, PM v. 13.12.2018, OLG Hamm, Urt. v. 23.10.2018, 34 U 10/18 

(DW2019029)  
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Aufbewahrungsfristen 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des 

Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das 

Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, 

der Jahresabschluss oder der Lagebericht 

aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief 

empfangen oder abgesandt worden oder der 

Buchungsbeleg entstanden ist. Im Einzelnen können 

nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 

31.12.2018 vernichtet werden:  

 

 Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, 

Inventare, Bilanzen, Rechnungen und 

Buchungsbelege (Offene-Posten-Buchführung) 

– d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 1.1.2009, 

Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2009 

aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion. 

 

 Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene 

Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von 

abgesandten Handels- und Geschäftsbriefen, 

sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und 

Lohnkonten, die vor dem 1.1.2013 entstanden 

sind. 

 

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht 

endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder 

Klageverfahren anhängig sind. 

 

Ernst Röbke Verlag (Februar 2019) 

 

 

Jahressteuergesetz 2018 tritt in Kraft 

Das zunächst als Jahressteuergesetz 2018 (JStG 

2018) geplante Gesetzesvorhaben wurde im Laufe 

des Gesetzgebungsverfahrens in „Gesetz zur 

Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim 

Handel mit Waren im Internet und zur Änderung 

weiterer steuerlicher Vorschriften“ umgetauft. Mit 

dem Änderungsgesetz sollen insbesondere 

Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren auf 

elektronischen Marktplätzen im Internet verhindert 

werden. Während der Beratungsphase erhielt der 

Entwurf erwartungsgemäß noch weitere 

Änderungen. Dazu sollen nachfolgend zunächst die 

wichtigsten Neuregelungen aufgezeigt werden: 

 

Danach müssen Betreiber von elektronischen 

Marktplätzen künftig bestimmte Daten ihrer Nutzer, 

für deren Umsätze in Deutschland eine Steuerpflicht 

in Betracht kommt, vorhalten. Des Weiteren können 

sie für die entstandene und nicht abgeführte 

Umsatzsteuer aus den auf ihrem elektronischen 

Marktplatz ausgeführten Umsätzen in Haftung 

genommen werden. Das gilt insbesondere dann, 

wenn sie Unternehmer, die im Inland steuerpflichtige 

Umsätze erzielen und hier steuerlich nicht registriert 

sind, auf ihrem Marktplatz Waren anbieten lassen. 

Durch eine Entschärfung des Referentenentwurfs 

kann der Händler diese Haftung vermeiden, wenn der 

Marktbetreiber eine Bescheinigung über die 

steuerliche Erfassung des Händlers vorlegt, deren 

Erteilung nicht im Ermessen der Finanzbehörden 

steht. Zwar sind die Aufzeichnungen bereits ab dem 

1.1.2019 zu führen, die Haftung greift jedoch bei 

Drittlands-Unternehmern ab dem 1.3.2019 bzw. bei 

allen anderen erst ab dem 1.10.2019. 

 

Für Gutscheine, die ab dem 1.1.2019 ausgestellt 

werden, erfolgt bei der Umsatzsteuer eine 

Unterscheidung zwischen Einzweck- und 

Mehrzweck-Gutscheinen. Ein Einzweck-Gutschein 

ist ein Gutschein, bei dem der Ort der Lieferung oder 

der sonstigen Leistung, auf die sich der Gutschein 

bezieht, und die für diese Umsätze geschuldete 

Steuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des 

Gutscheins feststehen. Beim Einzweck-Gutschein 

gilt die Lieferung oder Leistung zum Abgabezeitpunkt 

des Gutscheins als erbracht. Mithin ist dann auch die 

Besteuerung vorzunehmen. Mehrzweck-

Gutscheine sind Gutscheine, bei denen im Zeitpunkt 

der Ausstellung nicht alle Informationen für die 

zuverlässige Bestimmung der Umsatzsteuer 

vorliegen. Beim Mehrzweck-Gutschein ist die 

Besteuerung zum Einlösezeitpunkt des Gutscheins 

vorzunehmen. 

 

Im Bereich der Einkommensteuer wird zur 

Förderung der Elektromobilität für Elektro- und 

Hybridelektrofahrzeuge bei der 

Dienstwagenbesteuerung die Bemessungsgrundlage 

nach der Listenpreismethode halbiert. Die 

Absenkung betrifft sowohl die 1-%-Regelung (dann 

0,5-%-Regelung) als auch die Fahrtenbuchmethode. 

Die Begünstigung ist für Elektro- und 

Hybridelektrofahrzeuge anzuwenden, die vom 

1.1.2019 bis zum 31.12.2021 angeschafft oder 

geleast werden, wenn deren Kohlendioxidemission 

höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer 

beträgt oder die Reichweite unter ausschließlicher 

Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine 

mindestens 40 Kilometer beträgt. Für Fahrzeuge, die 

davor oder danach angeschafft oder geleast werden, 

gilt der bisherige Nachteilsausgleich (z. B. Abzug der 

Batteriekosten vom Bruttopreis) weiter. 

 

Zum 1.1.2019 erfolgt die Wiedereinführung der 

Steuerbegünstigung von Zuschüssen und 

Sachbezügen zu den Aufwendungen für die 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im 

Linienverkehr der Arbeitnehmer zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte durch den Arbeitgeber – 

sog. Job-Tickets. Voraussetzung: sie werden 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

gewährt. Zudem wird die Steuerbegünstigung auf 

private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr 

erweitert. Die steuerfreien Leistungen werden aber 

auf die Entfernungspauschale angerechnet. 

 

Ebenfalls zum 1.1.2019 wird die Steuerbefreiung des 

geldwerten Vorteils aus der Überlassung eines 

betrieblichen Fahrrads vom Arbeitgeber an den 

Arbeitnehmer eingeführt. Die Steuerbefreiung gilt 

sowohl für normale als auch für Elektrofahrräder. 

Elektrofahrräder, deren Motor auch 

Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt, gelten 

als Kraftfahrzeuge. Für die Bewertung dieses 

geldwerten Vorteils sind die Regelungen der 

Dienstwagenbesteuerung anzuwenden. Für die 

Letztgenannten kann bereits die Halbierung der vom 

neuen Gesetz vorgesehenen Bemessungsgrundlage 

für Elektrofahrzeuge bei der 

Dienstwagenbesteuerung (0,5-%-Regelung) in 

Anspruch genommen werden. 

 

Nach einem Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 29.3.2017 verstößt 

die Regelung zum Verlustabzug bei 

Kapitalgesellschaften gegen das Grundgesetz. Mit 

dem JStG 2018 wird die Norm für den Zeitraum 2008 

bis 2015 ersatzlos aufgehoben.  

 

Neben den erwähnten Neuregelungen sind noch 

weitere Gesetzesanpassungen vorgenommen 

worden, wie z. B. die Aufnahme der 

Identifikationsnummer des Kindes in den 

Zulagenantrag für die Kinderzulage, deren Relevanz 

hier vernachlässigt werden kann. Zu den wichtigsten 

Änderungen werden wir Sie auf dem Laufenden 

halten. 

 

BT-Drs. 19/5595 v. 7.11.2018, BVerfG-Beschl. v. 29.3.2017 – 2 BvL 6/11 

(DW20190110) 

 

 

  



 
 

JANUAR | FEBRUAR 2019 5 

Familienentlastungsgesetz für mehr Kindergeld beschlossen 

Durch das Familienentlastungsgesetz will die 

Bundesregierung Familienleistungen bei der 

Bemessung der Einkommensteuer angemessen 

berücksichtigen. Um dies zu erreichen, wird das 

Kindergeld pro Kind ab 1.7.2019 um 10 € pro Monat 

erhöht. Es beträgt dann für das erste und zweite Kind 

je 204 €, für das dritte Kind 210 € und für jedes 

weitere Kind 235 € im Monat. 

Entsprechend steigt der steuerliche Kinderfreibetrag 

ab 2019 auf 2.490 € und im Veranlagungszeitraum 

2020 auf 2.586 € je Elternteil. Hinzu kommt noch ein 

sog. Betreuungsfreibetrag in Höhe von 1.320 € je 

Elternteil pro Jahr. Insgesamt ergeben sich daraus 

Kinderfreibeträge für 2019 in Höhe von 7.620 € für 

2019 und 7.812 € für 2020. 

 

Beschlossen ist auch die Anhebung des 

Grundfreibetrags für die Veranlagungszeiträume 

2019 von 9.000 € auf 9.168 € und 2020 auf 9.408 €. 

 

HIB Nr. 846 v. 7.11.2018 (DW20190109) 

 

 

MINDESTLOHN STEIGT 2019 UND 2020 STUFENWEISE 

 

Am 20.11.2018 wurde die Zweite 

Mindestlohnanpassungsverordnung im 

Bundesgesetzblatt verkündet.  

Damit gilt ab dem 1.1.2019 ein 

bundeseinheitlicher gesetzlicher Mindestlohn 

von 9,19 € brutto und ab dem 1.1.2020 von 9,35 

€ brutto.  

Ausnahmen gelten weiterhin z. B. für 

Auszubildende und Firmen mit 

Branchentarifverträgen. 

 

 

Aufzeichnungspflichten: Arbeitgeber in 

bestimmten Branchen sind verpflichtet, Beginn, Ende 

und Dauer der täglichen Arbeitszeit von bestimmten 

Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des 

siebten auf den Tag des der Arbeitsleistung 

folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und die 

Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre 

aufzubewahren. Das gilt auch für Entleiher, denen 

ein Verleiher Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung 

überlässt. 

 

 

Minijobber: Bei Verträgen mit Minijobbern sollte 

überprüft werden, ob durch den Mindestlohn die 

Geringfügigkeitsgrenze von 450 € überschritten 

wird. Solche Vereinbarungen müssten angepasst 

werden, ansonsten wird der Mini-Job zum 

sozialversicherungspflichtigen Midi-Job oder es liegt 

ein Verstoß gegen das Mindestlohngesetz vor. 

 

BMAS PM v. 20.11.2018 (DW20190113) 

 

 

 

Wenn Eltern die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge während der Berufsausbildung tragen 

In einem vor dem Bundesfinanzhof ausgetragenen 

Streitfall machte ein Kind, welches sich in einer 

Berufsausbildung befand, die von seinem 

Arbeitgeber einbehaltenen Beiträge zur gesetzlichen 

Kranken- und Pflegeversicherung als 

Sonderausgaben steuerlich geltend.  

 

Diese Aufwendungen wirkten sich jedoch im Rahmen 

seiner Einkommensteuerfestsetzung nicht aus. 

Daraufhin machten die Eltern die Aufwendungen im 

Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung geltend. 

Der Bundesfinanzhof stellte in seiner dazu 

ergangenen Entscheidung vom 13.3.2018  fest, dass 

Eltern, die ihrem Kind gegenüber 

unterhaltsverpflichtet sind und dessen Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge tragen, die 

Aufwendungen auch in ihrer 

Einkommensteuererklärung geltend machen können.  

 

BITTE BEACHTEN SIE!  

Voraussetzung für den Ansatz der Aufwendungen bei 

den Eltern ist jedoch, dass die Eltern dem Kind die 

Beiträge tatsächlich gezahlt oder erstattet haben - 

also durch die Beitragszahlung oder -erstattung 

tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet sind. 

Dies geschieht im Fall der Gewährung von 

Naturalunterhalt nicht! 

 

BFH-PM Nr. 51/2018 v. 8.10.2018 – BFH-Urt. v. 13.3.2018, X R 25/15 

(DW20181203)

 

 

Verkaufserlös eines nur zu 25% betrieblich genutzten Pkw 

Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ist ein Urteil des 

Sächsischen Finanzgerichts (FG) anhängig, das über 

die steuerliche Behandlung des Erlöses aus dem 

Verkauf eines im Betriebsvermögen befindlichen 

Pkw, der nur zu 25 % betrieblich genutzt wurde, 

zuungunsten des Steuerpflichtigen entschieden hat. 

 

Es ging um die Frage, in welcher Höhe der 

Verkaufserlös eines Pkw, den ein Freiberufler zu 75 

% privat genutzt hat, zu versteuern ist. Danach kann 

der Pkw, der zu mindestens 10 % betrieblich genutzt 

wird, als sog. gewillkürtes Betriebsvermögen 

behandelt werden, wenn seine Zuordnung zeitnah 

dokumentiert wird. Ist dies der Fall, geht das FG 

davon aus, dass der Pkw zu 100 % zum 

Betriebsvermögen gehört und der Erlös des 

Fahrzeugs auch in gleicher Höhe zu versteuern ist. 

 

ANMERKUNG:  

Die Zulassung der sog. Nichtzulassungsbeschwerde 

durch den BFH, die dort unter dem Aktenzeichen VIII 

R 9/18 anhängig ist, lässt die Fachwelt jedoch 

aufhorchen. Grundsätzlich wird das Urteil als mit der 

Rechtsprechung des BFH konform gehend 

angesehen. Die Gründe für die Zulassung zum BFH 

sind daher unklar. Deshalb ist es ratsam, 

Steuerbescheide in gleich gelagerten Fällen durch 

Einspruch offen zu halten, bis eine endgültige 

Entscheidung durch den BFH getroffen wird, ob die 

Veräußerung eines im gewillkürten 

Betriebsvermögen gehaltenen Pkws in vollem 

Umfang oder nur anteilig  der Besteuerung unterliegt. 

 

FG Sachsen, Urt. v. 4.5.2017 – 5 K 1362/15 BFH - VIII R 9/18 (DW20190107)
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Gesellschaftereinlage als nachträgliche Anschaffungskosten auf die GmbH-Beteiligung 

Nachträgliche Anschaffungskosten auf die 

Beteiligung sind nach der Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs (BFH) nur solche Aufwendungen 

des Gesellschafters, die nach handels- und 

bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer 

offenen oder verdeckten Einlage in das Kapital der 

Gesellschaft führen. Hierzu zählen u. a. auch 

freiwillige und ohne Gewährung von Vorzügen 

seitens der Kapitalgesellschaft erbrachte 

Einzahlungen in die Kapitalrücklage. Der von einem 

GmbH-Gesellschafter insoweit getragene Aufwand 

ist nach einer Entscheidung des BFH v. 11.7.2018 

daher bei der Berechnung seines Verlusts aus der 

Veräußerung der GmbH-Anteile als nachträgliche 

Anschaffungskosten zu berücksichtigen. 

 

Leistet also ein Gesellschafter, der sich für 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbürgt hat, eine 

Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, 

um seine Inanspruchnahme zu vermeiden, führt dies 

zu nachträglichen Anschaffungskosten auf seine 

Beteiligung. 

Dem steht nach Auffassung des BFH nicht entgegen, 

wenn die der Kapitalrücklage zugeführten Mittel von 

der GmbH dazu verwendet werden, betriebliche 

Verbindlichkeiten abzulösen, für die der 

Gesellschafter gegenüber der Bank Sicherheiten 

gewährt hatte. 

 

BFH-PM Nr. 61/2018 v. 2111.2018, BFH-Urt. 20.7.2018 – IX R 5/15 

(DW20190111) 

 

 

Beitragsbemessungsgrenzen und Sachbezugswerte 2019 

Mit den neuen Rechengrößen in der 

Sozialversicherung werden die für das 

Versicherungsrecht sowie für das Beitrags- und 

Leistungsrecht in der Sozialversicherung 

maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das Jahr 2019 

gelten folgende Rechengrößen: 

 

 Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich 

krankenversicherungspflichtig, wenn sie im 

Jahr mehr als 60.750 € bzw. im Monat mehr als 

5.062,50 € verdienen. 

 Die Kranken- und Pflegeversicherungs-

beiträge werden von jährlich höchstens 

54.450 € bzw. von monatlich höchstens 4.537,50 

€ berechnet. 

 Die Bemessungsgrenze für die Renten- und 

Arbeitslosenversicherung beträgt 80.400 € in 

den alten Bundesländern (aBL) bzw. 73.800 € in 

den neuen Bundesländern (nBL) im Jahr. 

 Die Renten- und Arbeitslosenversicherungs-

beiträge werden von höchstens 6.700 € (aBL) 

bzw. 6.150 € (nBL) monatlich berechnet. 

 Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist 

auf 3.115 € (aBL)/2.870 € (nBL) monatlich, also 

37.380 € (aBL)/34.440 € (nBL) jährlich 

festgelegt. 

 Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 

450 € monatlich.  

 

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung 

beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. individueller 

Zusatzbeitrag je nach Krankenkasse). Der 

Beitragssatz für die Pflegeversicherung erhöht sich 

auf 3,05 % und entsprechend bei Kinderlosen, die 

das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, auf 3,30 

%. Der Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt bei 

18,6 %, der Beitragssatz für die 

Arbeitslosenversicherung wird auf 2,5 % gesenkt. 

 

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte 

vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. 

Erheben die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, 

war dieser bis zum 31.12.2018 allein vom 

Arbeitnehmer zu übernehmen. Ab dem 1.1.2019 sind 

die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung 

wie auch der bisherige Zusatzbeitrag je zur Hälfte von 

Arbeitgebern und Beschäftigten zu tragen. Den 

Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für 

Kinderlose (0,25 %) trägt der Arbeitnehmer weiterhin 

allein. Ausnahmen gelten für das Bundesland 

Sachsen. Hier trägt der Arbeitnehmer 2,025 % (bzw. 

kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 

23. Lebensjahres 2,275 %) und der Arbeitgeber 

1,025 % des Beitrags zur Pflegeversicherung. 

 

Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung erhöht 

sich ab 2019 von 246 € auf 251 € monatlich 

(Frühstück 53 €, Mittag- und Abendessen je 99 €). 

Demzufolge beträgt der Wert für ein Mittag- oder 

Abendessen 3,30 € und für ein Frühstück 1,77 €. Der 

Wert für die Unterkunft erhöht sich auf 231 €. Bei 

einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der 

ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die 

Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für 

Jugendliche und Auszubildende und bei Belegung 

der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 

 

Ernst Röbke Verlag (Januar 2019) 

 
 

Minderung der USt von Bauträgern beim Reverse Charge-Verfahren 

Ein Bauträger, der aus den an ihn erbrachten 

Bauleistungen bis 2013 die Umsatzsteuer an das 

Finanzamt abgeführt hat (sog. Reverse Charge-

Verfahren), obwohl das Reverse Charge-Verfahren 

nicht hätte angewendet werden dürfen, kann die 

Rückgängigmachung dieser Umsatzsteuerfestsetzung 

verlangen. Das Finanzamt darf die Herabsetzung der 

Umsatzsteuerfestsetzung nicht davon abhängig 

machen, dass der Bauträger die Umsatzsteuer an den 

Bauunternehmer nachzahlt oder dass das Finanzamt 

die Möglichkeit einer Aufrechnung erhält. 

 

Hintergrund: Bis zum Jahr 2013 verlangte die 

Finanzverwaltung bei Leistungen von 

Bauunternehmern an Bauträger, die Grundstücke 

bebauen und veräußern, die Anwendung des sog. 

Reverse Charge-Verfahrens; der Bauträger musste 

also die Umsatzsteuer für den Bauunternehmer an das 

Finanzamt abführen. Im Jahr 2013 entschied dann der 

Bundesfinanzhof (BFH), dass das Reverse-Charge-

Verfahren in diesen Fällen nicht anwendbar ist. Daher 

kommt es nun in vielen Fällen zu einer 

Rückabwicklung, weil nun einerseits der 

Bauunternehmer Umsatzsteuer nachzahlen muss und 

andererseits der Bauträger eine Erstattung der an das 

Finanzamt gezahlten Umsatzsteuer verlangen kann. 

Der Gesetzgeber hat die Rückabwicklung mittlerweile 

geregelt: Danach darf das Finanzamt die 

Umsatzsteuer zwar von dem leistenden 

Bauunternehmer nachfordern; dieser darf allerdings 

die Nachforderung durch eine Abtretung seines 

Anspruchs gegenüber dem Bauträger auf Zahlung der 

Umsatzsteuer erfüllen. 

 

Sachverhalt: Die Klägerin war Bauträgerin und 

wandte in den Jahren 2011 bis 2013 das Reverse 

Charge-Verfahren für die an sie erbrachten Leistungen 

der Bauunternehmer an; sie führte daher die 

Umsatzsteuer an das Finanzamt ab. Nachdem der 

BFH im Jahr 2013 die Anwendung des Reverse 

Charge-Verfahrens in diesen Fällen als rechtswidrig 

eingestuft hatte, beantragte die Klägerin eine 

Minderung der Umsatzsteuer, die das Finanzamt 

ablehnte. 

 

Entscheidung: Der BFH gab der Klage statt: 

 Das Reverse Charge-Verfahren war in den Jahren 

2011 bis 2013 bei Umsätzen von 

Bauunternehmern an Bauträger nicht anwendbar. 

Dies hat der BFH bereits im Jahr 2013 

entschieden. 

 Die Klägerin hat daher einen Anspruch auf 

Minderung der Umsatzsteuer für 2011 bis 2013. 

Denn nicht die Klägerin hätte die Umsatzsteuer 
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aus den Bauleistungen einbehalten und an das 

Finanzamt abführen müssen, sondern die 

Bauunternehmer selbst. 

 Weitere Voraussetzungen muss die Klägerin nicht 

erfüllen. Zwar hat der Gesetzgeber die 

Rückabwicklung mittlerweile geregelt; dies betrifft 

allerdings die Nachforderung der Umsatzsteuer 

von den leistenden Bauunternehmern, nicht 

jedoch die Erstattung der Umsatzsteuer an die 

Bauträger. Es ist daher für die Minderung der 

Umsatzsteuer nicht erforderlich, dass die Klägerin 

die Umsatzsteuer an die Bauunternehmer 

nachzahlt oder dass das Finanzamt eine 

Aufrechnungsmöglichkeit erhält. 

HINWEISE:  

Die Klägerin verhält sich dem BFH zufolge auch nicht 

treuwidrig, wenn sie nunmehr die Minderung der 

Umsatzsteuer verlangt, ihrerseits die Umsatzsteuer 

aber noch nicht an die leistenden Bauunternehmer 

nachgezahlt hat. Denn die Anwendung des Reverse 

Charge-Verfahrens beruhte auf der fehlerhaften 

Auffassung der Finanzverwaltung, die darauf 

bestanden hatte, dass Bauträger die Umsatzsteuer für 

die leistenden Bauunternehmer abführen müssen. Es 

ist nicht treuwidrig, wenn sich die Klägerin gegen eine 

fehlerhafte Besteuerung wendet. 

Mit ihrer Entscheidung stellen sich die BFH-Richter 

gegen die Auffassung der Finanzverwaltung, die das 

Erstattungsverlangen des Bauträgers für 

Leistungsbezüge bis zum Februar 2014 davon 

abhängig macht, dass der Bauträger Umsatzsteuer an 

den leistenden Bauunternehmer nachzahlt oder für die 

Finanzverwaltung eine Aufrechnungsmöglichkeit 

gegen den Bauträger besteht. Diese Einschränkungen 

sind den Richtern des BFH zufolge rechtswidrig. 

 

BFH, Urteil v. 27.9.2018 - V R 49/17; entgegen BMF, Schreiben v. 26.7.2017, 

BStBl I 2017, 1001, Rz 15a (NWB 1/2019; VAAAH-01878) 

 

 

Schätzungsbefugnis bei fehlenden Programmierprotokollen eines bargeldintensiven Betriebs mit 
modernem PC-Kassensystem 

Die einzelne Aufzeichnung eines jeden Barumsatzes 

kann nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

unzumutbar sein. Wird jedoch ein modernes PC-

Kassensystem eingesetzt, das sämtliche 

Kassenvorgänge einzeln und detailliert aufzeichnet, ist 

eine Berufung auf die Unzumutbarkeit der 

Aufzeichnungsverpflichtung nicht (mehr) möglich. 

Fehlen Programmierprotokolle für ein solches 

elektronisches Kassensystem, berechtigt dies zu einer 

Hinzuschätzung von Umsätzen, wenn eine 

Manipulation der Kassen nicht ausgeschlossen 

werden kann. Ein weiteres Indiz für eine nicht 

ordnungsgemäße Kassenführung ist z. B. die Existenz 

diverser Überwachungsvideos in den Betriebsräumen 

des Unternehmens, wonach Mitarbeiter zahlreiche 

Bezahlvorgänge nicht im Kassensystem erfasst hatten. 

Unter diesen Voraussetzungen besteht ausreichend 

Anlass, die sachliche Richtigkeit der Buchführung zu 

beanstanden. Eine Hinzuschätzung von Umsatz und 

Gewinn auf der Grundlage einer Nachkalkulation ist 

insoweit zulässig. 

(Quelle: Beschluss des Finanzgerichts Hamburg) 

 

FG Hamburg, Beschl. v. 13.08.2018, 2 V 216/17, (rkr.), EFG 2018, S. 1862, 

LEXinform 5021514.  

 

 

Mieter kann Zustimmungserklärung zur Mieterhöhung nicht widerrufen 

Mieter können eine einmal erteilte Zustimmung zur 

Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 

nicht widerrufen. Dies hat der Bundesgerichtshof 

entschieden. 

Das fernabsatzrechtliche Widerrufsrecht soll 

Verbraucher vor Fehlentscheidungen schützen. Dies 

gilt vor allem bei Haustürsituationen oder im 

Onlinehandel. Bei einem Mieterhöhungsverlangen des 

Vermieters gibt es aber kein Informationsdefizit und 

keinen zeitlichen Druck des Mieters. Der Mieter hat für 

seine Überlegungen eine Frist von zwei Monaten. 

Zudem muss eine Mieterhöhung vom Vermieter genau 

begründet werden. Deshalb ist das Widerrufsrecht in 

diesem Fall nicht anwendbar. 

Geklagt hatte ein Mieter, der zuerst einer Mieterhöhung 

zugestimmt hatte, jedoch kurz darauf den Widerruf der 

Zustimmung erklärte, die erhöhte Miete lediglich unter 

Vorbehalt zahlte und die Rückzahlung der zu viel 

gezahlten Miete begehrte. 

 

BGH, Urt. v. 17.10.2018, VIII ZR 94/17, LEXinform 0448836 

 

 

Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitgeberzuschuss ab 2019 für Neuzusagen verpflichtend 

Eine betriebliche Altersversorgung liegt u. a. vor, wenn 

einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, 

Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus 

Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber 

zugesagt werden. Um das Altersvorsorgesparen über 

die Gehaltsabrechnung attraktiver zu machen, ist 

bereits seit dem 1. Januar 2018 das 

Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft, woraus sich 

neue gesetzliche Regelungen bei 

Direktversicherungen, Pensionskassen und 

Pensionsfonds ergeben haben. Hervorzuheben sind 

hieraus 

 die Anhebung des steuerfreien Förderrahmens bei 

der Gehaltsumwandlung, 

 die Einführung des sog. Sozialpartnermodells 

(reine Beitragszusage als neue Zusageart) sowie 

 die Einführung eines neuen steuerlichen 

Förderbetrags für Geringverdiener. 

 

Ab dem 1. Januar 2019 ist beim Abschluss von 

Neuverträgen nunmehr zudem ein verpflichtender 

Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 % zu leisten, 

sofern sich Arbeitgeber aus der Entgeltumwandlung 

Sozialversicherungsbeiträge sparen. Die tatsächliche 

Höhe der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge ist 

für die Höhe des Zuschusses unerheblich. Der 

Zuschuss ist zudem „tarifdispositiv“, d. h. in 

Tarifverträgen kann zuungunsten des Arbeitnehmers 

abgewichen werden. 

 

HINWEIS:  

Für Altverträge greift der obligatorische 

Arbeitgeberzuschuss erst ab dem Jahr 2022. 

 

DATEV-Serviceinformation v. 17.11.2018, Betriebsrentenstärkungsgesetz, BGBl I 

2017, S. 3214, LEXinform 1000710.  
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eMail:       kelheim@jgp.de 

 

KANZLEI OBERVIECHTACH 

Zum Bahnhof 8 | 92526 Oberviechtach 

Telefon:    09671 9206-0 
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Steuerberaterkammer München 
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www.stbk-muc.de 

 

Rechtsanwaltskammer München 
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KANZLEI REGENSBURG 

Brunnstraße 27 | 93053 Regensburg 

Telefon:    0941 9459 121 
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BASISZINSSATZ (§ 247 Abs. 1 BGB) 
 

seit 01.07.2016 

01.01.2015 – 30.06.2016 

01.07.2014 – 31.12.2014 

 

=  - 0,88 % 

=  - 0,83 % 

=  - 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter 

www.bundesbank.de  „Basiszinssatz“ 

 

VERZUGSZINSSATZ (§ 288 BGB) 
 

Rechtsgeschäft mit Verbraucher: 

 

Rechtsgeschäft mit Nichtverbraucher:  

 abgeschlossen bis 28.07.2014: 
 abgeschlossen ab 29.07.2014: 
 

 

Basiszinssatz + 5-%-Punkten 

 

 

Basiszinssatz + 8-%-Punkten 

Basiszinssatz + 9-%-Punkten 

zzgl. 40 € Pauschale 

 

VERBRAUCHERPREISINDEX 

 

2010 = 100 

 

2018 

November = 112,4; Oktober = 112,3; September = 112,1; August = 111,7;  

Juli = 111,6; Juni = 111,3; Mai = 111,2; April = 110,7; März = 110,7;  

Februar = 110,3; Januar = 109,8; 

 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
 

 
Partner in Tschechien und der Slowakei 

 
 

TSCHECHISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Prag, Pilsen, Pisek 
www.cdspraha.cz 

SLOWAKISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Bratislava 

 

 
 
 
 
Stand: 18.01.2019

 
Quellen: Das Wichtigste (Januar – Februar 2019), Ernst Röbke Verlag; Mandanten-Information 1/2019, NWB; LEXinform Mandantenbrief (Februar 2019) | Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift 

trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und die Kanzlei von Haftung ausgeschlossen ist. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater. 

 
SteuerNEWS 


